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Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen* 

 

 
 
Vorwort 

Wir haben bei unseren Gesprächen in den Stadtwerken festgestellt, dass oftmals Inhalte 
unterschiedlich interpretiert werden. Damit besteht die Gefahr, aneinander vorbei zu reden. 
Dass wollen wir vermeiden. Deshalb seien unserem Beitrag folgende Definitionen 
vorangestellt.  
 
Wir bitten um Ihr Verständnis! 
 
 
 
 

Definitionen: 

 
Gesetz: 

 
Ein Gesetz ist eine Sammlung von allgemeinverbindlichen Rechtsnormen, die in einem 
förmlichen Verfahren von dem dazu ermächtigten staatlichen Organ – dem Gesetzgeber – 
erlassen worden ist. 

 
 

Gesetz im formellen Sinn: 
  

Gesetz im formellen Sinn (auch: formelles Gesetz, Parlamentsgesetz) ist jede Maßnahme, 
die in einem Verfahren zustande gekommen ist, das von Verfassungswegen für den Erlass 
von Gesetzen vorgesehen ist, von den in der Verfassung dazu bestimmten Organen erlassen 
worden ist und die in der Verfassung für Gesetze bestimmte Form hat. Gesetz im formellen 
Sinn ist daher regelmäßig nur diejenige Maßnahme, die vom Parlament in einem 
Gesetzgebungsverfahren beschlossen und im Gesetzblatt bekanntgemacht worden ist. 

 
 
 
 
 

 

Anmerkung 
  
Ein Gesetz legt immer nur den Rahmen fest, innerhalb dessen bestimmte Inhalte realisiert werden 
müssen. Da nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann, ergeben sich Interpretationsspielräume. Es 
liegt nun an der Zielgruppe selbst, ob: 
 

 mehr eine konservative Auslegung erfolgt, um möglichst wenig Aufwand mit der 
Realisierung der Inhalte zu haben oder  

 nach unternehmerischen Freiräumen gesucht wird, um z. B.,  trotz möglicher Restrik-
tionen, im Wettbewerb Marktanteile dazu zu gewinnen.  
 

Auf den nachfolgenden Seiten haben wir versucht, beide Varianten darzustellen.  
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§3 Energiesparziele 

(1) Ziel der Maßnahmen nach 
diesem Gesetz ist es, die 
Effizienz der Energienutzung 
durch Endkunden in Deutschland 
mit Energiedienstleistungen und 
anderen Energieeffizienzmaß-
nahmen kostenwirksam zu 
steigern. 

(3) Der öffentlichen Hand kommt bei 
der Energieeffizienzverbes-
serung eine Vorbildfunktion zu.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Als Gesellschafter kann die 
öffentliche Hand die Stadtwerke 
beauftragen, die Organisation und 
die Realisierung von Energie-
effizienzmaßnahmen haupver-
antwortlich zu übernehmen, 
zumindest jedoch zu koordinieren. 
Mit dem bereits vorhandenen 
Beschaffungs- und Vergabe-
management sind die organisato-
rischen Grundlagen vorhanden. 

 §4 Information und Beratung der 
Endkunden; Verordnungs-
ermächtigung 

(1) Energielieferanten unterrichten 
ihre Endkunden mindestens 
jährlich in geeigneter Form über 
die Wirksamkeit von Energie-
effizienzmaßnahmen sowie über 
die für sie verfügbaren Ange-
bote, die durch …. 

 
 
 

(2) Energieunternehmen stellen den 
Endkunden zusammen mit 
Verträgen, Vertragsänderungen, 
Abrechnungen oder Quittungen 
in klarer und verständlicher Form 
Kontaktinformationen zu Ver-
braucherorganisationen, Ener-
gieagenturen oder ähnlichen 
Einrichtungen, einschl. Internet-
adressen, zur Verfügung, von 
denen sie Angaben über 
angebotene Energieeffizienz-
maßnahmen, Endkunden-Ver-
gleichsprofile …… 

 

 
 
 

Die Bundesstelle für Energieeffizienz 
(BfEE) hat bereits ein Konzept für die 
Anbieterliste erstellt, auf die sich auch 
Stadtwerke als Energiedienstleister 
und Mitarbeiter von Stadtwerken 
eintragen lassen können. Diese 
Anbieterliste wird aller Voraussicht 
erst Anfang 2011 zur Verfügung 
stehen.  
 

Derzeit ist noch unklar, welche Stellen 
als unabhängig angesehen werden 
können. An vielen Energieagenturen 
sind Energieunternehmen beteiligt, so 
dass ein Verweis nur auf die „eigene“ 
Energieagentur problematisch sein 
könnte. Die ASEW/VKU schlägt daher 
bis zur Klärung vor, auf den Bundes-
verband der Verbraucherzentralen 
und auf den Bundesverband der 
Energie- und Klimaschutzagenturen 
Deutschlands (eaD) e.V. zu ver-
weisen: 

 
 
 
 „Konzept zur Umsetzung der 
Anbieterliste“ vom 07. 10. 2010 
Bundesstelle für Energieeffizienz  
 
 
 
 
 
 
 

Es geht weniger um die Unab-
hängigkeit, sondern um die Frage 
der Vollständigkeit. Die Pflichtan-
gaben sind bekannt. Die Auswahl, 
wer macht was für wen, sollte dem 
mündigen Verbraucher überlassen 
werden. Entscheidend ist, dass er 
jederzeit einen barrierefreien 
Zugang zu diesen Informationen 
hat und von kompetenter Stelle 
(Kundenberater vom SW) bei der 
Lösung seines Anliegens um-
fassend beraten und unterstützt 
wird. 

 
§5 Sorgepflicht der Energieun-

ternehmen; Verordnungs-
ermächtigung 

(1) – (4) 
 

 

Hier besteht für Energieunternehmen 
aktuell kein Handlungsbedarf. Das 
Konzept für die Anbieterliste, das die 
BfEE erstellt hat, stellt nur sehr 
geringe Anforderungen an die 
Anbieter von Energieeffizienzmaß-
nahmen, Energieaudits und Energie-
dienstleistungen. Es ist daher davon 
auszugehen, dass auf dieser Liste in 
Zukunft eine sehr große Anzahl von 
Anbietern aufgeführt sein wird.  

Der Handlungsbedarf besteht eher 
darin, in Zusammenarbeit mit den 
in der Liste aufgeführten Anbietern 
das Netzwerk eines Stadtwerks so 
zu stärken, dass es vorrangig dem 
eigenen Anspruch, Dienstleister 
für die Wirtschaft und die Bürger 
der Region zu sein, Rechnung 
trägt. 
 

§7 Anbieterliste; Verordnungs-
ermächtigung 

(1) – (3) 

 Es wird nicht ausgeschlossen, 
dass jedes Stadtwerk eine eigene 
Anbieterliste von Energieeffizienz-
maßnahmen führt. Das ist deshalb 
sinnvoll, weil kein anderes Unter-
nehmen einen besseren Überblick 
hat, wer tatsächlich qualitativ 
hochwertige Leistungen für die 
Kunden erbringen kann.  
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§8 Energieaudits 
 

  
Dieser Fall tritt nicht ein, wenn das 
Stadtwerk vorsorglich die Initiative 
für die Listung übernimmt. 
 

§11  
Datenerhebung; 
Verordnungsermächtigung 

(1) – (2) 

Hier besteht für Energieunternehmen 
aktuell kein Handlungsbedarf. Die 
BfEE wird bei Bedarf auf die Energie-
unternehmen zukommen. 

Stadtwerke verfügen inzwischen 
über eine hervorragende software-
technische Basis. Die Bereit-
stellung der geforderten Daten 
stellt somit kein Problem dar. 
Lediglich dort, wo bisher auf eine 
automatisierte Bereitstellung von 
Prozess- bzw. Verwaltungsdaten 
verzichtet wurde, ist mit zeitlich 
begrenzten Überlastungen von 
Mitarbeitern zu rechnen. 
  

§12 Busgeldvorschriften 
§13 Zwischenüberprüfung 

 Ein dienstleistungsorientiertes 
Stadtwerk ist daran interessiert, 
dass die gesetzlich vorgegebenen 
Ziele erreicht bzw. überbetroffen 
werden. Im Wissen, dass 
zukünftig eine Kundenbindung nur 
noch über sinnvolle Mehrwert-
leistungen rund um das Grund-
produkt erreichbar sein wird, sind 
diese Aktivitäten Kernbestandteil 
der Marketingstrategie. Daher sind 
Konsequenzen aus den § 12 und 
§ 13 nicht zu erwarten.  
 

Artikel 2 
Änderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes 

Die Anforderungen an die 
Rechnungsinhalte nach § 40 Absatz 4 
EnWG gelten unmittelbar ab Inkraft-
treten des Gesetzes, also ab dem 
12.11.2010 und sind daher bei der 
Ausfertigung aller Rechnungen für 
Energielieferungen ab diesem 
Zeitpunkt anzugeben. Soweit daher 
die bisherigen Rechnungen an Letzt-
verbraucher außerhalb der Grundver-
sorgung (Sonderkunden) nicht bereits 
schon den inhaltlichen Anforderungen 
des §40 Absatz 4 EnWG entsprochen 
haben, besteht daher Handlungs-
bedarf. Da zudem für die Grund-
versorgung die bisher nach §§ 16 
Absatz 2 Satz 2 StromGVV / GasGVV 
bestehende Verpflichtung zum 
Hinweis auf im Abrechnungs-zeitraum 
eingetretene Änderungen der Preise 
und Bedingungen zum 12.11.2010 
weggefallen ist, ist dieser Rechnungs-
bestandteil für die Grundversorgung 
nicht mehr notwendig. 

Die Änderungen holen nur nach, 
was bei den Marktführern bereits 
Standard ist!  

 

 

(*)  Bundesgesetzblatt Jahrgang 2010 Teil 1 Nr. 55 

(**)  Praxisleitfaden zum Energiedienstleistungsgesetz vom VKU und ASEW (Auszüge) 
 
 

Seite 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schalten 
Sie ein!


